
Feuerwehr:  112

Polizei:  110

Rettung: 

Durchgangsarzt: _________________________
_______________________
_______________________

Sicherheits-
beauftragter

_________________________
_______________________

Ersthelfer: <Name>__________________
 _______________________

Institut für Lehrer-
gesundheit: 
Ihre Betriebsärzte & 
Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit    

 06131 17-8850
 info-ifl@unimedizin-mainz.de
 www.unimedizin-mainz.de/ifl

Schulträger
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit  

__________________________
 ________________________
_______________________

Unfallkasse RLP:  02632 960-0 
 info@ukrlp.de
 www.ukrlp.de

Aushangpflichtige Gesetze Verhalten bei Unfällen Ansprechpartner … im Notfall
Das Arbeitsrecht / Dienstrecht umfasst zahlreiche
Gesetze und besondere Schutzvorschriften. Einige
dieser Bestimmungen müssen Ihnen als Beschäftigte,
Beamtinnen und Beamte jederzeit zugänglich sein bzw.
zur Einsicht zur Verfügung stehen. Für die nachfolgend
genannten Gesetze und Verordnungen besteht daher
an Ihrer Schule Aushangpflicht.

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
 Arbeitsgerichtsgesetz
 Arbeitszeitgesetz
 Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
 Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
 Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeits-

verhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
 Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter
 Landesverordnung über den Mutterschutz

für Beamtinnen im Lande Rheinland-Pfalz
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 612; 612 a
 Teilzeit und Befristungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

(TV-L) – Angestellte
 Strahlenschutzverordnung
 Röntgenverordnung

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter
www.unimedizin-mainz.de/ifl/downloadsfaq/aushangpflichtige-
gesetze

Unfallstelle absichern

Sofortmaßnahmen

Notruf

Erste Hilfe

Rettungsdienst

Krankenhaus

 Kleinere Verletzungen, die durch Sofortmaßnahmen
versorgt wurden und bei denen kein Arzt- oder
Krankenhausbesuch erforderlich ist, sind im
Verbandbuch einzutragen.

 Schwerere Unfälle, bei denen ein Arzt- oder
Krankenhausbesuch erforderlich ist, müssen mittels
Unfallanzeige gemeldet und dokumentiert werden.

Formulare für die Unfallmeldung
 Beamtinnen und Beamte

https://add.rlp.de/de/themen/schadenregulierungs-und-
festsetzungsstelle/schadenregulierungsstelle/

 Beschäftigte, Angestellte Lehrkräfte, Schüler:innen
http://www.ukrlp.de/medien/formulare/unfallanzeige

Meldung & Dokumentation

… an Ihrer Schule

… bei Fragen zu Gesundheitsschutz & 
Arbeitssicherheit


